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E  D  I  T  O  R  I  A  L

Liebe Freunde des Stiftungswesens!

Mit der sich immer deutli-
cher abzeichnenden ange-
spannten finanziellen Lage
der öffentlichen Haushalte
stehen die Finanzierung
und die Ausfüllung dieser
Defizite durch Stiftungen
immer mehr im Vorder-
grund. Damit gewinnen die

Stiftungen als Rechtsinstitut einen gesellschaftlichen und
rechtspolitischen Aufschwung. Dies zeigt sich in europa-
weiten Reformbestrebungen ebenso wie in den zivil- und
steuerrechtlichen Gesetzesnovellierungen. Mit dieser zu-
nehmenden Bedeutung der Stiftungen bedarf es einer
Auseinandersetzung über eine Stellung dieses Rechtsin-
stituts in der Zukunft, denn mit der Übernahme staatlicher
Aufgaben und der zunehmenden gesellschaftspolitischen
Bedeutung steigt der Einfluß und damit auch die Notwen-
digkeit einer gesellschaftspolitischen Diskussion über
Aufgabe und Bedeutung privatrechtlicher Stiftungen. Dies
zeigt sich in erster Linie in der durch das Gemeinnützig-
keitssteuerrecht zum Ausdruck gekommenen Anerken-
nung. Der Stifter kann mit der Zuwendung an eine ge-
meinnützige Stiftung selbst bestimmen, wohin seine fi-
nanziellen Leistungen an die Gemeinschaft gehen, denn
durch die Steuerminderung gelangen diese Mittel nicht in
den öffentlichen Haushalt, sondern werden allein dem
vom Stifter bestimmten Zweck zugeführt.
Ein Vorteil der Stiftung gegenüber anderen juristischen Per-
sonen liegt in der Unantastbarkeit des Zweckes. Sie arbeitet
ausschließlich zielorientiert.

Damit stellt sich aber gleichzeitig die Frage, ob das alt-
hergebrachte Stiftungsmodell modernen Anforderungen
und der modernen Stellung noch genügt. Es gilt eine Stif-
tungsstruktur zu erarbeiten, die als effiziente Ergänzung
der staatlichen Grundversorgung in Betracht kommt. Dar-
über hinaus muß eine Erweiterung dahingehend erfolgen,
daß der Bürger – wie Prof. Dr. Kirchhoff auf der 59. Jah-
restagung des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen in
Berlin deutlich gemacht hat – seine Verpflichtungen ge-
genüber der Allgemeinheit mehr als bisher nicht allein
durch die Erbringung von Steuern, sondern durch unmit-
telbare Unterstützung gemeinnütziger der Allgemeinheit
dienender Einrichtungen, vor allen Dingen an Stiftungen
erfüllen kann. Dies setzt eine Gesellschaft voraus, die auf
Privatinitiative des Bürgers setzt, wobei der Grundbedarf
des Staates durch Steuereinnahmen allerdings nicht ange-
tastet werden darf. Die Leistung an gemeinnützige Ein-
richtungen bedarf einer Neubewertung. Dies gilt nicht nur
in steuerlicher, sondern auch in erbrechtlicher Sicht.
Ein weiteres Problem zeigt sich allerdings darin, daß auf-
grund der derzeit hohen Steuerbelastung die einzelnen
Bürger auf der Leistung des Staates bestehen. Zahlreiche
Stifter betonen ausdrücklich, die staatlichen Leistungen
nicht zu ersetzen, sondern nur ergänzen zu wollen. Dieses
Grundverständnis wird allerdings einem gewollten Bürger-
engagement nicht gerecht. Das Subsidiaritätsprinzip muß
größere Bedeutung erlangen. Der Staat soll nur in den
Fällen leisten, in denen der private Bürger dies nicht
schafft. Es ist damit das Verhältnis der Bürgergesellschaft
zum "Nachtwächterstaat" zu klären und wie bereits in den
USA den gesellschaftlichen Boden für die Bürgerverant-
wortung und -initiative voranzutreiben.
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